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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1991

Norm

ZPO §530 Abs1 Z7 F7

ZPO §534

Rechtssatz

War der Rechtsfreund der wiederaufnahmsklagenden Partei anwesend, beginnt die Frist für die

Wiederaufnahmsklage, die sich auf eine - vom aufzunehmenden Verfahren abweichende - Zeugenaussage in einem

anderen Prozess stützt, mit der Ablegung der Aussage und nicht erst mit dem Tag der Übermittlung des Protokolles.
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